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spüren. Dass sich das Leasing
von Logistikimmobilien als
Mietalternative anbietet.

Außerdem gibt unser Markt-
überblick mit jetzt insgesamt
57 Finanzierern erneut Aus-
kunft darüber wer Geld für
welche Finanzierungen und
zu welchen Bedingungen
bereitstellt.

Immobilienfinanzierung

Ausgabe 2024, 56 Seiten,

Magazinformat

Lieferbar über den DFV-Shop!

https://www.dfv-fachbuch.de/
Immobilienfinanzierung-2024/

SW10042

Oder kostenlos als E-Paper
lesen unter:

https://emag.iz.de/titles/
izbeilagen/13402/publications/51

*versandkostenfrei

PREIS 19,50 Euro*

Rechtsanwalt
Paul M. Kiss von

CBH Rechtsanwälte
Quelle: CBH

Maklerrecht. Der Halbteilungsgrundsatz
richtet sich nach der mit Verkäufer und
Erwerber vereinbarten Provision, nicht nach
dem Rechnungsbetrag. Bei Abweichungen
erlischt der Anspruch auf Maklerlohn.

LG Wiesbaden, Urteil vom 27. Februar 2024,
Az. 9 O 98/22

Halbe-halbe heißt halbe-halbe,
sonst gibt es gar nichts
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DER FALL

Der Eigentümer eines Einfamilienhauses
beauftragte einen Makler, ihm einen
Kaufinteressenten nachzuweisen. Sie leg-
ten eine Provision von 2,5% fest. Der Ver-
mittler durfte mit dem Käufer ebenfalls
eine Courtage vereinbaren. Der Makler
erstellte das Exposé. Darin gab er eine zu
zahlende Provision von 3% an. Die Inte-
ressenten, die das Objekt später auch
erwarben, bestätigten dem Makler per
E-Mail ihre Bereitschaft zur Zahlung die-

ser Provision. Nach Abschluss des Kauf-
vertrags stellte der Makler ihnen nicht 3%,
sondern 2,5% des Kaufpreises als Vermitt-
lungsgebühr in Rechnung. Die Käufer
zahlten zunächst. Sie forderten dann aber
den kompletten Betrag zurück, weil der
Maklervertrag wegen eines Verstoßes
gegen denHalbteilungsgrundsatz unwirk-
sam sei.
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DIE FOLGEN

IhreRückzahlungsklage hatte Erfolg. Lässt
sich der Makler von beiden Parteien des
Kaufvertrags eine Gebühr versprechen, so
kann dies nur so erfolgen, dass sich die
Parteien in gleicher Höhe verpflichten.
Diese Regel ergibt sich aus dem im
Dezember 2020 eingeführten § 656c BGB.
Davon abweichende Verträge sind un-
wirksam. Vorliegendwarmit demVerkäu-
fer eine Provision von 2,5% und mit den
Käufern von 3% vereinbart. Die Nichtig-
keit berührt es nicht, dass der Makler den
Käufern als Provision lediglich 2,5% und
damit nicht mehr als dem Verkäufer in
Rechnung stellte. Für eine geltungserhal-

tende Reduktion auf das zulässige Maß ist
kein Raum. Vielmehr sind beide Makler-
verträge nichtig, mit der Folge, dass der
Vergütungsanspruch gegenüber beiden
Kunden entfällt. Allein durch die Rech-
nungsstellung kann der Vermittler nicht
über die Wirksamkeit beziehungsweise
Unwirksamkeit des Maklervertrags ent-
scheiden. Hinzu kommt, dass der Makler-
vertrag der Textform bedurfte und die
Änderung der Provisionshöhe nicht in
Textform vereinbart wurde.
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WAS IST ZU TUN?

Wird der Makler oder die Maklerin beim
Verkauf einer Wohnung oder eines Einfa-
milienhauses für beide Kaufvertragspar-
teien tätig, muss die Provision mit beiden
Parteien in gleicher Höhe vereinbart wer-
den. Schon minimale Abweichungen
führen zu einer Unwirksamkeit beider
Maklerverträge, sodass die Provisionsan-

sprüche insgesamt verloren gehen. Fällt
nach Vertragsabschluss ein Fehler bei der
Absprache zur Höhe der Provision in
einem der Verträge auf, ist dieser in der
gebotenen Form anzupassen – das bedeu-
tet im Regelfall schriftlich.

(redigiert von Monika Hillemacher)

Rechtsanwältin
Patricia Galts

von White & Case
Quelle: White & Case

Wohnungseigentumsrecht. Nur die
gesamte WEG kann bei Mängeln am
gemeinsamen Eigentum Ansprüche
gegen Dritte geltend machen. Das gilt
auch, wenn allein die Anlage einer
Untergemeinschaft betroffen ist.

BGH, Urteil vom 23. Februar 2024,
Az. V ZR 132/23

Nur die Gesamt-WEG darf Rechte
aus Mängeln durchsetzen
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DER FALL

Eine WEG-Anlage besteht aus zwei Häu-
sern, die laut der Gemeinschaftsordnung
in zwei möglichst selbstständige Unterge-
meinschaften geteilt sind. In einem Haus
gab es Mängel am Gemeinschaftseigen-
tum. In einer Eigentümerversammlung
beschloss die Gesamtgemeinschaft, die
Ausübung der Ansprüche gegen den Bau-

träger an sich zu ziehen, und verklagte
ihn. Der Bauträger wiederumklagte gegen
den Beschluss. Die Mängel beträfen allein
die Untergemeinschaft. Daher fehle der
Gesamtgemeinschaft die notwendige
Kompetenz für den Rechtsstreit.
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DIE FOLGEN

Der BGH sieht das anders. Er entschied,
dass die Gesamtgemeinschaft zuständig
ist. Das Gericht hat bereits in der Vergan-
genheit anerkannt, dass eine WEG
Ansprüche auf Beseitigung von Mängeln
des Gemeinschaftseigentums durchset-
zen, das heißt an sich ziehen, kann. Das
bestätigt er mit dem vorliegenden Fall.
Demnach zogdieWEGdie aufBeseitigung
der Mängel am Gemeinschaftseigentum
gerichteten Rechte der einzelnen Woh-
nungseigentümer wirksam an sich. Diese

Kompetenz lag allein bei der Gesamtge-
meinschaft, auch wenn dieMängel nur an
einem Gebäude auftraten und daher
anscheinend nur eine der Untergemein-
schaften betroffen war. Diese hätte die
Beseitigung der Mängel gar nicht an sich
ziehen dürfen. Der BGH begründet die
ausschließliche Zuständigkeit der WEG
damit, dass die effektive Rechtsverfolgung
beeinträchtigt würde, wenn Unterge-
meinschaften selbstständig über die
Rechtsverfolgung entscheiden könnten.
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WAS IST ZU TUN?

Immer mehr große Wohnanlagen werden
in Untergemeinschaften geteilt. Dies wirft
bei den ohnehin schon problembehafte-
ten WEGs weitere Fragen auf. Dankens-
werterweise hat der BGH nun ein Thema
geklärt und für Rechtssicherheit gesorgt.
Für Verwalter bedeutet dies vor allem
Koordinationsarbeit bei den an sich
geteilten Untergemeinschaften. Notare
und Rechtsanwälte sollten Bauträger-
verträge, die Untergemeinschaften vorse-
hen, dahingehend anpassen, dass Woh-
nungskäufern klar wird, dass sie bei Män-
geln des Gemeinschaftseigentums doch

in der großen Gemeinschaft verhaftet
sind. Auch wenn der konkrete Fall zu
Ungunsten des beklagten Bauträgers
entschieden wurde, dürften Bauträger die
Entscheidung grundsätzlich begrüßen.
Sie sollten nun keinen isolierten Klagen
der jeweiligenUntergemeinschaftenmehr
ausgesetzt sein. Untergemeinschaften
bleiben daher voraussichtlich ein gern
gesehenes Modell bei Bauträgern.

(redigiert von Monika Hillemacher)

Rechtsanwalt
Dr. Mathias Hellriegel

von Hellriegel
Rechtsanwälte

Quelle: Hellriegel Rechtsanwälte

Öffentliches Recht. Wenn
ein Baunutzungsplan für funktionslos
erklärt werden soll, ist das gesamte
Plangebiet fachkundig zu betrachten.
Die nähere Umgebung reicht nicht.

Bundesverwaltungsgericht,
Urteil vom 24. April 2024, Az. 4 C 2.23

Bei der GFZ ist das komplette
Plangebiet entscheidend
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DER FALL

Der Kläger begehrt einen Bauvorbescheid
zum Ausbau eines Dachgeschosses. Das
Haus liegt im Geltungsbereich des Berli-
ner Baunutzungsplans vom 28. Dezember
1960. Er setzt eine Geschossflächenzahl
(GFZ) von 1,5 fest. Durch den Ausbau
würde sich die GFZ des Gebäudes von
3,5 auf 3,92 vergrößern. Die meisten
Gebäude im Baublock überschreiten

ebenfalls die festgesetzte GFZ. Das OVG
Berlin-Brandenburg lehnte die vom Klä-
ger angestrebte Funktionslosigkeit der
GFZ ab. Das OVG meinte, zu betrachten
sei allein der Straßenblock; der Verlust der
Steuerungsfunktion der GFZ müsse für
einen Durchschnittsbürger ohne Nutzung
von Hilfsmitteln erkennbar sein. Der Klä-
ger legte Revision ein.
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DIE FOLGEN

Das BVerwG lehnt die Ansicht des OVG ab
und verweist das Verfahren zur anderwei-
tigen Entscheidung an das OVG zurück.
Zwar sind sich beide Gerichte einig, dass
für den innerstädtischen Dachgeschoss-
ausbau keine Befreiung nach § 31 Abs. 2
und 3 BauGB infrage kommt. Eine Abwei-
chung von der GFZ berührt die Grund-
züge der Planung, regelmäßig liegt auch
kein atypischer Sonderfall vor. Das OVG
begrenzt seine Betrachtung der Funkti-
onslosigkeit allerdings irrig in Anlehnung

an die nähere Umgebung. Regelmäßig ist
aber laut BVerwGdas gesamte Plangebiet,
begrenzt durch die Zuständigkeit der Ber-
liner Bezirke, in den Blick zu nehmen. Nur
ausnahmsweise könne festgestellt wer-
den, dass die Festsetzung nach dem Wil-
len des Plangebers ausschließlich in
einem Teilgebiet und nicht in benachbar-
ten Gebieten Wirkung entfalten soll. Dies
verlange eine durch Fachkenntnisse
geprägte Ermittlung.
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WAS IST ZU TUN?

DerDachgeschossausbau ist imGeltungs-
bereich des Baunutzungsplans in der Ber-
liner Innenstadt ein Dauerthema. Jahre-
lang wurde mit Befreiungen von der GFZ
gearbeitet, was nun nicht mehr zulässig
ist. Das bedeutet, dass der Dachgeschoss-
ausbau künftig nur bei Feststellung der
Funktionslosigkeit der GFZ-Festsetzung
gelingt. Die gute Nachricht ist, dass mit
der Entscheidung des BVerwG dafür re-
gelmäßig der über den Straßenblock
hinausgehende Planbereich betrachtet
wird. Dadurch können genügend Bei-

spiele gefunden werden, um die Funk-
tionslosigkeit zu bejahen. Denn die lang-
jährige Befreiungspraxis hat meist zu tat-
sächlichen Verhältnissen geführt, die eine
Erreichung der GFZ im innerstädtischen
Bereich flächendeckend unmöglich
machen. Der Gesetzgeber will und sollte
in der großen BauGB-Novelle erweiterte
Befreiungsmöglichkeiten schaffen, um
das große Potenzial an Dachgeschossaus-
bauten und Aufstockungen in zentralen
Lagen zu heben.

(redigiert von Monika Hillemacher)

Rechtsanwältin
Katharina Feddersen
von Osborne Clarke

Quelle: Osborne Clarke

Baurecht. Bestreitet die Baufirma Mängel,
ist sie gehalten, sich zuvor detailliert mit
diesen zu beschäftigen und sie fachlich zu
überprüfen. Beim Umbau von Altbauten
kann die Gewährleistung nicht
ausgeschlossen werden.

OLG Hamburg, Urteil vom 5. Februar 2024,
Az. 4 U 44/22

Wer Mängel einfach nur bestreitet,,
kommt vor Gericht nicht weiter
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DER FALL

Ein Verkäufer hatte umfangreiche Bauar-
beiten an einemAltbau ausgeführt, den er
als schlüsselfertig andie klagendenErwer-
ber verkaufte. Bald der Übergabe rügten
die Käufer Mängel und forderten deren
Beseitigung auf. Sie beauftragten zudem
einen Privatgutachter. Dieser bezifferte
dieKosten auf etwa 340.000 Euro.DerVer-
käufer bestritt dies und berief sich auf

einen vertraglichen Gewährleistungsaus-
schluss. Die Käufer betrachteten diesen
Ausschluss als unwirksam, weil das
Gebäude eine neu hergestellte Sache sei.
Vom Altbau seien lediglich wenige Stahl-
stützen erhalten geblieben. Die Klage auf
Kostenvorschuss stützen die Käufer auf
das Privatgutachten. Sie waren erfolg-
reich.
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DIE FOLGEN

Die Berufung des Beklagten blieb erfolg-
los. Da es um die Neubausubstanz
ging, griff der Gewährleistungsausschluss
nicht. Das OLG Hamburg sah das Bestrei-
ten der Mängel als unbeachtlich an. Eine
Partei kann vor Gericht autonom ent-
scheiden, ob sie behauptete Tatsachen
bestreiten oder zugestehen will, oder ob
sie sich nicht einlassen will. Die Pflicht,
eine eigene Sachverhaltsdarstellung zu
liefern, also substanziiert zu bestreiten,
besteht, wenn die Behauptung der darle-

gungsbelasteten Partei – hier die Kläger –
nähere Details enthält. Im entschiedenen
Fall bestritt der Beklagte schlicht die Exis-
tenz der Mängel. Das Gericht erachtete
das als Bestreiten ins Blaue hinein und
damit ohne Substanz. Der Beklagte hatte
weder die Bausubstanz noch die Mängel
selbst fachlich überprüft.
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WAS IST ZU TUN?

Umfassende Renovierungen von Altbau-
ten werden rechtlich wie Neubauten
behandelt. Ein Ausschluss der Gewähr-
leistung kommt nicht in Betracht. Wenn
eine Partei eines Werkvertrags Mängel
behauptet, muss sich die andere Seite
damit auseinandersetzen. Je detaillierter
das Vorbringen der einen Partei ist, desto
detaillierter muss die Erwiderung der
anderen Seite sein – wenn letztere die
Mängel nicht zugesteht. Dabei ist für
Bauunternehmen ein Sachverständigen-
gutachten nicht zwingend. Es kann auch

durch eigene genaue und sorgfältige Ana-
lyse vorgetragen werden oder mit Hilfe
von Gewerken, Mitarbeitern etc. Eine rein
passive Haltung führt dagegen nicht wei-
ter. Eine aktiveBeteiligung ist erforderlich.

(redigiert von Monika Hillemacher)

ANZEIGE


